
Allgemeine Verkaufsbedingungen der EXPLINOVO GmbH 
 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern. 
(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt 
die EXPLINOVO GmbH (nachfolgend EXPLINOVO genannt) nur an, wenn sie ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmt. Die folgenden Bedingungen gelten auch 
dann, wenn EXPLINOVO in Kenntnis entgegenstehender oder von ihren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller 
vorbehaltlos ausführt. 
(3) Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen oder Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie durch EXPLINOVO schriftlich bestätigt sind. 
(4) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.  
 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann EXPLINOVO diese innerhalb von vier Wochen annehmen. 
(2) Ein Liefervertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung, spätestens mit unserer Lieferung zustande. Die Übermittlung per Datenfernübertragung 
genügt der Schriftform. Kann EXPLINOVO durch Vorlage eines Sendeberichts nachweisen, dass sie eine Erklärung per Telefax oder Datenfernübertragung abgeschickt 
hat, wird vermutet, dass dem Besteller die Erklärung zugegangen ist. 
(3) Sofern sich die EXPLINOVO zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrages eines Tele- oder Mediendienstes bedient, verzichtet der Besteller auf eine Mitteilung der 
in der Rechtsverordnung nach Art. 241 EGBGB bestimmten Informationen sowie auf eine Bestätigung des Zugangs seiner Bestellung. Auf elektronischem Wege 
übermittelte Bestellungen gelten erst dann als zugegangen, wenn sie von EXPLINOVO abgerufen und geöffnet wurden. EXPLINOVO behält sich das Recht vor, 
Bestellungen ungeöffnet zu löschen. 
 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
 
(1) An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, EXPLINOVO erteilt dazu dem Besteller eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist 
von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen an EXPLINOVO unverzüglich zurückzusenden. 
 

§ 4 Preise und Zahlung 
 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger 
Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde sind Preisänderungen zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 3 Monate 
liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis 
angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen 
Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. 
(3) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf eines unser genannten Konten zu erfolgen. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, werden Zahlungen bei 
Lieferung, spätestens bei Rechnungseingang fällig. Vorbehaltlich des Widerrufs der Kreditbewilligung sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen netto ab 
Rechnungsdatum zahlbar. Unbeschadet dessen ist EXPLINOVO jederzeit dazu berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Lieferung von einer Zug-um-Zug-Zahlung 
abhängig zu machen. Beim Vorliegen wichtiger Gründe kann EXPLINOVO Vorauskasse bzw. Nachnahmelieferung verlangen. 
(4) Als Tag des Zahlungseingangs gilt bei allen Zahlungsmitteln der Tag, an dem EXPLINOVO über den Betrag verfügen kann. Neben den gesetzlichen 
Voraussetzungen kann der Besteller nach Eintritt der Fälligkeit durch Mahnung in Verzug gesetzt werden. Ist der Zahlungstermin kalendermäßig bestimmt, kommt der 
Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist EXPLINOVO außerdem berechtigt, sämtliche Lieferungen oder Leistungen 
zurückzubehalten. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. 
 

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
 
(1) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von EXPLINOVO anerkannt sind. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 6 Lieferungen, Lieferzeit 
 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus, insbesondere die 
Klärung aller technischen Fragen sowie rechtzeitiges vorliegen der Zahlungen. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(2) Teillieferungen sind zulässig, soweit sich daraus keine Nachteile für den Gebrauch ergeben. 
(3) Verzögert sich die Lieferung auf Veranlassung des Bestellers, wird die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers bei EXPLINOVO verwahrt. 
(4) Die Lieferfrist verlängert sich bei höherer Gewalt, Streik, unverschuldetem Unvermögen sowie ungünstigen Witterungsverhältnissen um die Dauer der Behinderung. 
(5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist EXPLINOVO berechtigt, den insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
(6) EXPLINOVO haftet im Fall des von ihr nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5% des Lieferwertes. 
(7) Der Besteller verliert den Anspruch auf Zahlung des pauschalierten Schadensersatzanspruchs, wenn er diesen nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt 
geltend macht, zu dem die Lieferung hätte erfolgen sollen. 
(8) Die Geltendmachung eines über den pauschalierten Schadensersatzanspruch hinausgehenden Verzugsschadens ist ausgeschlossen, es sei denn, EXPLINOVO 
hätte den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, oder der Verzugsschaden wäre die Folge einer wesentlichen Vertragsverletzung oder durch den Verzug 
wäre eine Lebens- Körper- oder Gesundheitsverletzung eingetreten. 
(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Der Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Bestellers. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. Dies gilt auch für Rücksendungen. 
(2) Packmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet. 
(3) Soweit EXPLINOVO nach der Verpackungsverordnung verpflichtet ist, die zum Transport und/oder zum Verkauf verwendeten Verpackungen zurückzunehmen, trägt 
der Besteller die Kosten für den Rücktransport. Der Besteller verpflichtet sich und bestätigt mit Erteilung seines Auftrages EXPLINOVO gegenüber, nicht zurückgesandte 
Verpackungen, der nach der Verpackungsverordnung vorgesehenen Verwertung zuzuführen. 
 

§ 8 Eigentumsvorbehalt  
 
(1) EXPLINOVO behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag mit dem Besteller vor. 
Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn 
der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
(2) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch EXPLINOVO gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die 
Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch EXPLINOVO schriftlich erklärt wird. 



(3) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, 
hochwertige Güter auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat 
uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 
Ausfall.  
(4) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an EXPLINOVO in Höhe des mit ihr vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab und zwar 
unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller nach deren 
Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von EXPLINOVO, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt, jedoch verpflichtet sich EXPLINOVO, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, kann EXPLINOVO verlangen, dass der 
Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für EXPLINOVO vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, 
EXPLINOVO nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt EXPLINOVO das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zu Zeit der Verarbeitung. 
Werden die Liefergegenstände mit anderen, EXPLINOVO nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt EXPLINOVO das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für EXPLINOVO. 
(6) Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
durch Dritte, hat der Besteller EXPLINOVO unverzüglich davon zu benachrichtigen und ihr alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung 
ihrer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf das Eigentum EXPLINOVO hinzuweisen. 
(7) EXPLINOVO verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Bestellers freizugeben, als der Wert ihr zu sichernden Forderungen, 
soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt EXPLINOVO. 
 

§ 9 Schutzrechte 
 
(1) Der Besteller verpflichtet sich, EXPLINOVO von Schutzrechtsbehauptungen Dritter hinsichtlich der gelieferten Produkte unverzüglich in Kenntnis zu setzen und 
EXPLINOVO auf ihre Kosten die Rechtsverteidigung zu überlassen. EXPLINOVO ist berechtigt, aufgrund der Schutzrechtsbehauptungen Dritter notwendige 
Änderungen auf eigene Kosten auch bei ausgelieferter und bezahlter Ware durchzuführen. 
 

§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/ Herstellerregress 
 
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist.  
(2) Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich gegenüber EXPLINOVO angezeigt und gerügt 
werden. Soweit ein von EXPLINOVO zu vertretender Mangel vorliegt, erfolgt nach Wahl von EXPLINOVO Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der 
Nachbesserung ist EXPLINOVO verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportkosten, Wege, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz gemäß den nachfolgenden Bestimmungen sowie die Herabsetzung der entsprechenden 
Vergütung für diese Bestellung zu verlangen sowie vom Vertrag zurückzutreten. Hatte der Besteller EXPLINOVO eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt, 
kann er gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Schadensersatz statt Leistung bzw. Aufwendungsersatz verlangen. Soweit der Kaufsache oder dem Werk eine 
zugesicherte oder garantierte Eigenschaft fehlt, haftet EXPLINOVO nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
(4) Für Mängel die EXPLINOVO nicht zu vertreten hat sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um das Fehlen einer zugesicherten 
Eigenschaft. Des Weiteren sind Gewährleistungsansprüche einschließlich der Rückgriffs rechte des Bestellers ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung 
eines Mangels nicht durch eine geeignete Fachwerkstatt/Servicestelle hat durchführen lassen, es sei denn, der Besteller kann nachweisen, dass eine 
Fachwerkstatt/Servicestelle die Reparatur in gleicher Weise ausgeführt hätte. 
(5) Ansprüche nach § 437 BGB verjähren in 12 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Einbau, spätestens jedoch 6 Monate nach Ablieferung der Sache 
(Gefahrübergang). Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
(6) EXPLINOVO haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder Schäden geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von EXPLINOVO beruhen. Soweit 
EXPLINOVO grob fahrlässig gehandelt hat, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(7) EXPLINOVO haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern EXPLINOVO schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzpflicht auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(8) EXPLINOVO haftet außerdem nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. 
(9) Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung egal aus welchem Rechtsgrund, abgesehen von den an anderer Stelle geregelten Verzugsschäden ausgeschlossen. 
Insoweit haftet EXPLINOVO insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 
(10) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, 
bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  
(11) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen EXPLINOVO bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 
entsprechend. 
 

§ 11 Lizenzen, Konstruktion, Werkzeuge 
 
(1) Für die störungsfreie Eignung der Konstruktion und des Materials der durch EXPLINOVO herzustellenden Teile sind die Versuche und Prüfungen des Bestellers 
maßgebend. Alle durch EXPLINOVO dem Besteller überlassenen Vorschläge, Quellcode, Schaltpläne, Konstruktionszeichnungen und sonstigen Unterlagen bleiben das 
Eigentum von EXPLINOVO und dürfen Dritten ohne schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. EXPLINOVO behält das alleinige Recht über die 
Nutzung dieser Unterlagen und die danach gefertigten Produkte. Der Besteller haftet für die Rechtmäßigkeit der Benutzung der an EXPLINOVO eingesandten 
Zeichnungen, Skizze, Modelle usw. 
(2) Lizenzen, Messgeräte, Modelle, Gussformen, Vorrichtungen und andere Betriebsmittel werden gesondert berechnet. Sie bleiben Eigentum von EXPLINOVO, auch 
wenn ein Kostenanteil berechnet wurde. 
 

§ 12  Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Rec ht, sonstiges 
 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CISG). 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der EXPLINOVO GmbH, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
(3) Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich rechtlichen Sondervermögens, ist der Gerichtsstand das für den 
Geschäftssitz von EXPLINOVO zuständige Gericht. EXPLINOVO ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Dasselbe 
gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt hat 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klage nicht bekannt ist. 
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 


